
DER WEG ZUM
RAL GÜTEZEICHEN





	 RAL GÜTEZEICHEN stellen im deutschen Kenn-
zeichnungswesen eine Besonderheit dar. 
Ihre Neutralität, Zuverlässigkeit und Trans-
parenz machen sie für jeden zur sicheren 
Orientierung bei der Suche nach besonders 
hochwertigen Waren oder Dienstleistungen. 
Unternehmen, die ein RAL GÜTEZEICHEN benut-
zen, profitieren ebenfalls davon. Angesichts 

eines wachsenden Angebots aus dem In- und Ausland fällt es vielen Anbie-
tern schwer, sich von der Konkurrenz abzuheben. Mit dem RAL GÜTEZEICHEN 
machen sie auf den ersten Blick deutlich, dass ihnen höchste Qualität und 
fairer Umgang mit ihren Kunden am Herzen liegt – in vielen Märkten ein 
wertvoller Wettbewerbsvorteil.  

Ein Grund für die hohe Zuverlässigkeit der RAL GÜTEZEICHEN ist das seit mehr 
als 90 Jahren nahezu unveränderte Verfahren für seine Anerkennung und 
seine Verleihung. Eine wichtige Rolle spielt darin die Entwicklung der Güte- 
und Prüfbestimmungen, die für die Verleihung erfüllt werden müssen.  
RAL bindet dabei unterschiedliche gesellschaftliche Institutionen wie Wirt-
schafts- und Verbraucherverbände, Ministerien oder Prüfeinrichtungen 
ein. Das gewährleistet die Neutralität der RAL GÜTEZEICHEN und verhindert, 
dass die Güte- und Prüfbestimmungen durch einzelne Marktteilnehmer 
beeinflusst werden können.

Die Broschüre „Der Weg zum RAL Gütezeichen“ beschreibt anschaulich 
die einzelnen Schritte von der Antragstellung bis hin zur Verleihung. Dieser 
Weg ist für jede Branche und jede Produkt- beziehungsweise Dienstleis-
tungsgruppe identisch. Auch deshalb ist auf RAL GÜTEZEICHEN immer Verlass.
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Hauptgeschäftsführer

03



D E R  W E G  Z U M  R A L  G Ü T E Z E I C H E N

04

KURZE ERKLÄRUNG ZUR RAL GÜTESICHERUNG

   RAL GÜTEZEICHEN

Gütezeichen dürfen die Bezeichnung RAL  
Gütezeichen nur tragen, wenn sie ausschließlich 
nach den Grundsätzen für Gütezeichen geschaffen 
und verliehen werden.

   GÜTEAUSSCHUSS

Der mit Unternehmensvertretern und Vertretern 
neutraler Prüfeinrichtungen besetzte Ausschuss 
einer Gütegemeinschaft, der die Einhaltung der 
Gütesicherung strikt überwacht. Der Güteaus-
schuss passt die Gütesicherung zudem konti-
nuierlich dem aktuellen Stand der Technik oder 
den Marktverhältnissen an. Somit liegen sie stets 
über den aktuellen Normen und gesetzlichen 
Bestimmungen.

   GÜTEGEMEINSCHAFT

Der Zusammenschluss von Unternehmen, 
die das RAL Gütezeichen für eine Produkt- 
oder Leistungsgruppe benutzen.

   RAL GÜTESICHERUNG
 
Dieses System besteht seit 1925. Es stellt die 
Zuverlässigkeit, Objektivität und Transparenz der 
RAL Gütezeichen sicher. Die RAL Gütesicherung ist 
die Grundlage dafür, dass Verbraucher und Wirt-
schaft ohne Einschränkungen auf RAL Gütezeichen 
vertrauen können. 

LANGLEBIGKEIT

UNABHÄNGIGKEIT

NACHHALTIGKEIT

WIRTSCHAFTLICHKEIT

TRANSPARENZ

OBJEKTIVITÄT

NEUTRALITÄT

ZUVERLÄSSIGKEIT

ÜBERWACHUNG
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START

ANTRAGSSTELLUNG UND BEARBEITUNG

1.

2.

• Informationsgespräch zum Verfahrensweg

• Verfahrensdauer insgesamt: ca. 6 - 9 Monate

• Kurze schriftliche Fixierung des Inhalts und des Umfangs der geplanten 
   �Gütesicherung (Geltungsbereich) durch den Antragsteller. Die Prüfung  

des Geltungsbereichs durch RAL erfolgt kostenfrei.

• Unterzeichnung des Gütezeichen-Antrags

• Entgelte fällig bei Antragstellung (zzgl. 7 % Ust.)

   - € 1.500,-- Antragspauschale 
   - �€ 2.000,-- Vorschuss für die Vorbereitung des RAL Anerkennungsverfahrens.    	

Dieser Vorschuss wird nach Abschluss des Verfahrens mit der  
Kostenpauschale in Höhe von € 4.800,-- verrechnet.

• Bearbeitung des Gütezeichen-Antrags durch RAL.

• RAL erarbeitet das Satzungswerk (Vereinssatzung, Gütezeichen-Satzung
   Durchführungsbestimmungen) als Entwurf für den Antragsteller.

• Antragsteller reicht den Entwurf der Güte- und Prüfbestimmungen bei RAL ein.       
   RAL bringt diesen in einen Gliederungsrahmen und unterbreitet Vorschläge für    
   die Überwachung.

• RAL erarbeitet gemeinsam mit dem Antragsteller den Layout-Entwurf zum 
   geplanten Gütezeichen im einheitlichen RAL Corporate Design.

IN WENIGEN SCHRITTEN ZUM  
RAL GÜTEZEICHEN
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GRÜNDUNG DER GÜTEGEMEINSCHAFT3.

• Gründung der RAL Gütegemeinschaft als rechtsfähige Gemeinschaft durch 	    
   den Antragsteller.

• Gründer und damit Mitglied der rechtsfähigen Gemeinschaft können natürliche 
   und juristische Personen sein. Zu der Eintragung eines Vereins müssen mindes-
   tens sieben Mitglieder vorhanden sein (§ 56 Bürgerliches Gesetzbuch BGB).  
   Die Mitgliederzahl darf gemäß § 73 BGB nicht unter 3 Personen sinken.

• Für die Eintragung der Gütegemeinschaft z. B. als e. V. in das Register des 
   zuständigen Amtsgerichts können weitere Rechtskosten (z. B. Eintragungs- 
   gebühren, Rechtsanwalts- oder Notargebühren) entstehen.
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ANERKENNUNG DES GÜTEZEICHENS4.

• RAL führt ein Anerkennungsverfahren auf Basis des geplanten Satzungswerkes 
   durch. Hierbei werden die Entwürfe der Güte- und Prüfbestimmungen an die 
   betroffenen Fach- und Verkehrskreise (Verbände der anbietenden Wirtschaft 
   und der Verbraucher bzw. Anwender des Prüfwesens sowie betroffene staatliche 
   Stellen und ggf. sonstige fachkundige Institutionen) sowie die übrigen Teile des 
   Satzungswerkes den jeweils zuständigen Stellen zur Stellungnahme übermittelt.

• Befragungszeitrahmen: 10 Wochen

• Beantwortung und ggf. Einpflegung der eingehenden Stellungnahmen durch
   RAL unter fachlicher Zuarbeit durch den Antragsteller.

• Versand der Endfassung der Güte- und Prüfbestimmungen und des Satzungs-
   werkes an die eingeschalteten Fach- und Verkehrskreise durch RAL.

• RAL entscheidet im Benehmen mit den beteiligten Fach- und Verkehrskreisen 
   sowie nach vereins-, markenrechtlicher-, kartell- und wettbewerbsrechtlicher 
   Prüfung über die Anerkennung der RAL Gütegemeinschaft und des RAL 
   Gütezeichens.

• RAL erkennt die Güte- und Prüfbestimmungen, das Satzungswerk, die 
   RAL Gütegemeinschaft und das RAL Gütezeichen an.

• Entgelt fällig bei Anerkennung (zzgl. 7 % Ust.)

   - € 4.800,-- Anerkennungspauschale 
      (Verrechnung mit dem mit der Antragsgebühr erhobenen Vorschuss in Höhe 
      von  € 2.000,--)

   - € 1.800,-- Satz- und Druckkostenvorschuss für das pdf bzw. die Druckschrift 
      der Gütesicherung (Verrechnung mit den tatsächlich entstehenden Satz- und 
      ggf. Druckosten)
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• Gütegemeinschaft wird ordentliches Mitglied im RAL Deutsches Institut 	
   für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.

• RAL veröffentlicht die Gütesicherung. Die festgelegten Güte- und 
   Prüfbestimmungen werden für jedermann zugänglich und einsichtbar.

• Das neue Gütezeichen wird im Bundesanzeiger und in der
   Gütezeichen-Übersicht von RAL veröffentlicht.

• Markeneintragung des RAL Gütezeichens 

   - als Kollektivmarke in das Register beim Deutschen Patent- und Markenamt 		
      �oder beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante, Spanien 
     � (EU-Gemeinschaftsmarke).

   - Kosten der Eintragung sind von der Gütegemeinschaft zu tragen.

• Bildung des Güteausschusses der Gütegemeinschaft im Rahmen der 
   Gremienarbeit der Gütegemeinschaft. 

• Organisation der Fremdüberwachung der Gütesicherung durch die Gütegemein-   	
   schaft (z. B. durch Beauftragung neutraler Prüfer oder Prüfstellen). Die Kosten    
   für die durchzuführende Fremdüberwachung trägt der Gütezeichenbenutzer. 
   Kontrolle der Fremdüberwachung sowie ggf. Ahndung von Verstößen gegen die 
   Gütesicherung durch die Gütegemeinschaft.

• Jährlicher RAL Mitgliedsbeitrag:

   - entsprechend der von der Mitgliederversammlung beschlossenen 
      Beitragsordnung (zzgl. 7 % Ust).

5. MITGLIEDSCHAFT IM RAL
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VERLEIHUNG DES GÜTEZEICHENS

• �Die Verleihung von Gütezeichen an Unternehmen erfolgt durch die  
Gütegemeinschaft nach erfolgter Erstprüfung der Einhaltung der  
Gütesicherung beim Antragsteller. 

ÜBERSICHT DER VON DER GÜTEGEMEINSCHAFT  
ZU TRAGENDEN GESAMTKOSTEN:

• Entgelte fällig bei Antragstellung (zzgl. 7 % Ust.)

   - € 1.500,-- Antragspauschale 

   - € 2.000,-- Vorschuss für Vorbereitung des RAL Anerkennungsverfahrens.    
      Verrechnung nach Abschluss des Verfahrens mit der Kostenpauschale 
      in Höhe von € 4.800,-- .

• Rechtskosten für die Eintragung im Vereinsregister.

• Entgelt fällig bei Anerkennung (zzgl. 7 % Ust.)

   - € 4.800,-- Anerkennungspauschale (Verrechnung  mit dem mit der 
      Antragsgebühr erhobenen Vorschuss in Höhe von € 2.000,--)

   - € 1.800,-- Satz- und Druckkostenvorschuss (Verrechnung mit den 
      tatsächlich entstehenden Satz- und ggf. Druckkosten)

• Kosten der Markeneintragung 

• Kosten der neutralen Fremdüberwachung (vom Gütezeichennutzer zu tragen)

• Jährlicher Mitgliedsbeitrag (zzgl. 7 % Ust)

6.
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Wir setzen Zeichen. Seit 1925.

Seit über 90 Jahren verlassen sich Verbraucher, Unternehmen, Industrie und Handel auf RAL. 

Unser Anspruch für Ihr Vertrauen. RAL Simply Excellent.
Weitere Informationen unter: www.ral.de

RAL GÜTEZEICHEN Eine sichere Wahl

RAL GÜTEZEICHEN signalisieren dem Verbraucher eine besonders hohe 
Qualität von Produkten und Dienstleistungen. Sie stehen zugleich für eine 
klare Werteorientierung: Unternehmen, die ein RAL GÜTEZEICHEN verwenden, 
versprechen anständiges, ehrliches und vorbildliches Verhalten. Sie stellen 
sich ihrer Verantwortung für ihre Produkte und Dienstleistungen und sind 
somit verlässliche Partner der Verbraucher.

RAL FARBEN Seit 1927 die Sprache der Farbwelt

RAL FARBEN sind der weltweit führende Farbstandard für alle professionel-
len Farbanwender in Industrie, Handwerk, Architektur und Design. Die 2328 
Farbtöne stehen für höchste Präzision und vielfältige Auswahl. RAL FARBEN 
werden über eigene Vertriebspartner in über 40 Ländern angeboten.

RAL UMWELT Seit fast 40 Jahren Vergabestelle des Blauen Engel

Damit Verbraucher umweltbewusst handeln können, sind sie auf zuverlässige 
Informationen angewiesen. Hierbei helfen Umweltzeichen wie der „Blaue 
Engel“ oder das „EU Ecolabel“. Beide stehen für besonders umweltfreundliche 
Waren und Dienstleistungen. Diese dürfen das Umweltzeichen aber erst nach 
Bestehen eines strengen Prüfverfahrens führen. Vergabeprüfung und Umwelt-
zeichenverleihung werden seit 1978 von RAL UMWELT durchgeführt.



RAL LOGO LIZENZ Markenvermarktung und -überwachung

RAL LOGO LIZENZ gewährleistet die Wertigkeit der Tests der Stiftung  
Warentest durch Überwachung und Lizenzierung der Werbung mit den  
Untersuchungsergebnissen. Verbrauchertäuschung und unlautere Werbung 
werden unterbunden und die Tests bleiben objektiv und unabhängig. Darüber 
hinaus steht RAL LOGO LIZENZ Institutionen und Unternehmen zur Verfügung, 
die ihre Marke unabhängig vermarkten und/oder überwachen lassen wollen.

RAL AKADEMIE Wissensvermittlung auf höchstem Niveau

Bei unseren Seminaren, Workshops, Präsentationen und Referaten geben  
wir unser Fachwissen an Interessierte und unterschiedlichste Berufsgruppen 
weiter. Die Weiterbildung von Farbgestaltern auf höchstem Niveau stellt  
dabei den Schwerpunkt der RAL AKADEMIE dar.

BILDNACHWEIS  S. 01 © StudioThreeDots/istockphoto.com

Dieses Druckerzeugnis ist mit dem Umweltzeichen DER BLAUE ENGEL ausgezeichnet.



RAL Deutsches Institut für 
Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.

Fränkische Straße 7
53229 Bonn

T: +49  (0) 228- 688 95 - 0
F: +49  (0) 228- 688 95 - 430

ral-institut@ral.de
www.ral.de
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